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Anleitung zum Verhalten im Schadenfall 
1. Bei der Buchungsstelle ist eine unverzügliche Stornierung 

erforderlich, um die Stornokosten so gering wie möglich zu halten! 
2. Bei einem Schadenfall über 300,– EUR können Sie sich einen 

Vordruck für eine Schadenanzeige mit ärztlichem Attest unter Tel. 
040/4119-2300 anfordern. Bei geringfügigen Schadenfällen reicht 
ein formloses ärztliches Attest mit Angabe der Diagnose und der 
Behandlungsdaten. 

3. Der HanseMerkur sind folgende weitere Unterlagen einzureichen: 
− sämtliche Buchungs- und Stornierungsunterlagen im Original 
− bezahlte Original-Kostennachweise 
− ärztliche Bescheinigungen mit Angabe der Diagnose und der 

Behandlungsdaten  
− bei allen anderen Versicherungsfällen die jeweiligen Dokumente 

im Original (z.B. Kopie der Sterbeurkunde im Todesfall). 
 
Kontakt für Schadenmeldungen:  
HanseMerkur Reiseversicherung AG 
Abtlg. RLK/Leistung 
Siegfried-Wedells-Platz 1 
20354 Hamburg 
Telefon: (040) 4119-2300 
Fax: (040) 4119-3586 
E-Mail Versicherer: rlk-kv@hansemerkur.de 
 
Bei unvollständig eingereichten Unterlagen kann es zu 
Verzögerungen  in der Schadenbearbeitung kommen. 

 
Verbraucherinformation 
CareMed GmbH vermittelt Versicherungsprogramme für Auslands-
reisende unter dem Markenzeichen CareMed®. Die HanseMerkur 
Reiseversicherung AG ist Leistungsträger der Police. 
 
Wichtige Informationen zum Versicherungsvertrag  

Identität des Versicherers (Name, Anschrift): 
HanseMerkur Reiseversicherung AG 
(Rechtsform: Aktiengesellschaft) 
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg 
Telefon: (040) 4119-1000 
Fax: (040) 4119-3030 

Eintragung im Handelsregister: 
Amtsgericht Hamburg HRB 19768 

Ladungsfähige Anschrift und Vertretungsberechtigte der 
HanseMerkur Reiseversicherung AG: 
HanseMerkur Reiseversicherung AG 
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, 
vertreten durch den Vorstand: Fritz Horst Melsheimer (Vors.), Dr. 
Andreas Gent, Peter Ludwig, Eberhard Sautter, Holger Ehses (stv.) 

Hauptgeschäftstätigkeit der HanseMerkur Reiseversicherung 
AG, im Folgenden „HanseMerkur“ genannt: 
Die HanseMerkur betreibt die Versicherung von Risiken, die sich auf 
Reisen beziehen. 

Name und Adresse der zuständigen Aufsichtsbehörde: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de 

Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen: 
Für die in diesem Druckstück aufgeführten Produkte bestehen keine 
Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen. 

 

 

Wesentliche Merkmale der Leistungen: 
Die HanseMerkur betreibt auf Reisen bezogene Schaden- und 
Unfallversicherungen. Je nach Umfang des gewählten 
Versicherungsschutzes leistet die HanseMerkur aus der Reise-
Krankenversicherung, Reise-Unfallversicherung oder Reise-
Haftpflichtversicherung nach den jeweiligen Versicherungs-
bedingungen. Der Umfang des Versicherungsschutzes wird vom 
Versicherungsnehmer im Antrag bestimmt. Genauere Angaben über 
Art und Umfang des vom Versicherungsnehmer gewählten 
Versicherungsschutzes sind der Leistungsbeschreibung im Antrag 
und den Versicherungsbedingungen zu entnehmen. Ist die 
Leistungspflicht der HanseMerkur dem Grunde und der Höhe nach 
festgestellt, so erfolgt die Auszahlung der Entschädigung binnen 2 
Wochen. Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange die Prüfung des 
Anspruches durch die HanseMerkur infolge eines Verschuldens der 
versicherten Person gehindert ist. 

Rechtsordnung: 
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. 

Gesamtpreis und Preisbestandteile: 
Die zu entrichtende Gesamtprämie ergibt sich aus dem Umfang des 
vom Versicherungsnehmer gewählten Versicherungsschutzes. Die 
jeweiligen Prämien für die Bestandteile des Versicherungsschutzes 
sind dem Antrag zu entnehmen. Die genannten Prämien enthalten – 
bis auf die Krankenversicherung, die versicherungssteuerfrei ist – die 
aktuelle gesetzliche Versicherungssteuer. 

Zusätzliche Kosten, Steuern oder Gebühren: 
Weitere Kosten, Steuern oder Gebühren, z.B. für die Benutzung von 
Fernkommunikationsmitteln, fallen mit Ausnahme des Notruf-Service 
unter der Telefonnummer (0180) 5 777 331 (0,14 EUR pro Minute 
aus dem deutschen Festnetz; abweichende Preise aus dem 
Mobilfunk) nicht an. 

Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung: 
Die Prämie ist eine Einmalprämie und bei Abschluss des Vertrages 
zu zahlen. Sie kann auch in Raten entrichtet werden; näheres ist 
dem Versicherungsantrag zu entnehmen. 

Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen: 
Die zur Verfügung gestellten Informationen sind zeitlich unbefristet 
gültig. 

Beginn des Vertrages, Beginn des Versicherungsschutzes, 
Dauer der Bindefrist bei Antragstellung: 
Der Vertrag kommt mit Zahlung der geschuldeten Prämie zustande. 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vom 
Versicherungsnehmer bezeichneten Zeitpunkt, nicht jedoch vor 
Zahlung der geschuldeten Prämie. Ist die Einziehung der Prämie von 
einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die 
Prämie am Abbuchungstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 
widerspricht. Kann die Prämie ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers nicht eingezogen werden, ist die Zahlung 
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer 
schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. In der 
Reise-Krankenversicherung beginnt der Versicherungsschutz 
darüber hinaus nicht vor dem Zeitpunkt der Ausreise aus dem 
Staatsgebiet, in dem die versicherte Person einen Wohnsitz hat, 
sowie vor Ablauf eventueller Wartezeiten. Die Voraussetzungen für 
den Abschluss der Versicherung entnehmen Sie bitte § 2 der 
beigefügten Versicherungsbedingungen. Eine Bindefrist ist nicht 
vorgesehen. 

Wichtiger Hinweis gemäß § 37 Abs. 2 VVG: Tritt der 
Versicherungsfall nach Abschluss des Vertrages ein und ist die 
einmalige oder die erste Versicherungsprämie zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht gezahlt, ist die HanseMerkur nicht zur 
Leistung verpflichtet, es sei denn, dass der 
Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.  

Widerrufsrecht: 
Bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von mindestens einem 
Monat kann der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung 
innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt mit der Abgabe 
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der Vertragserklärung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufes. Der Widerruf ist zu richten 
an CareMed GmbH, Oscar-Romero-Allee 15, 53113 Bonn,  
Telefon (0228)5554900, Fax (0228)55549075,  
E-Mail: germany@caremed-travel.com 

Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufes wird CareMed die entrichteten 
Beiträge zurückzahlen. 

Informationen über die Laufzeit der Versicherung: 
Der Vertrag ist je nach gewählter Dauer befristet. 

Ende des Vertrages, Kündigungsrecht, Geschäftsgebühr: 
Der Vertrag endet mit dem Ende der Reise bzw. dem vereinbarten 
Versicherungsende. In der Reise-Krankenversicherung endet der 
Versicherungsschutz mit der Einreise in das Staatsgebiet, in dem die 
versicherte Person einen Wohnsitz hat. Ein Recht zur vorzeitigen 
Kündigung des jeweiligen Versicherungsvertrages besteht 
grundsätzlich nicht; Ausnahmen sind dem jeweiligen Antrag zu 
entnehmen. Tritt CareMed wegen Nichtzahlung der ersten bzw. 
einmaligen Prämie gemäß § 37 Abs. 1 VVG vom Vertrag zurück, 
erhebt sie eine Geschäftsgebühr gemäß § 39 Abs. 2 VVG in Höhe 
von EUR 15,– je Versicherungsvertrag. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand: 
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. 
Klagen gegen die HanseMerkur können erhoben werden in Hamburg 
oder an dem Ort, an dem der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Vertragssprache: 
Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die 
Kommunikation mit dem Versicherungsnehmer während der 
Vertragslaufzeit ist Deutsch. 

Außergerichtliche Schlichtungs- und Beschwerdeverfahren: 
Schlichtungsversuche und Beschwerden können – wenn eine 
Einigung mit der HanseMerkur nicht erzielt werden kann – an 
folgende Schlichtungs- und Beschwerdestellen gerichtet werden: 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
www.versicherungsombudsmann.de 
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt. 

Beschwerdemöglichkeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde: 
Beschwerden gegen die HanseMerkur können erhoben werden bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de 

Versicherungsbedingungen für die CareMed Reise-
Rücktrittskosten-Versicherung  der HanseMerkur 
Reiseversicherung AG   VB-RS 2009 (RRK 
CareMed) 
 
§ 1 - Versicherte Personen 
Versichert sind die in der Versicherungsbestätigung oder der 
Bestätigung des Veranstalters namentlich genannte Person. 
§ 2 - Abschluss, Dauer und Beendigung des Vertrages 
Der Versicherungsvertrag muss in der Reise-Rücktrittskosten-
Versicherung für die gesamte Dauer bis zum Reiseantritt 
abgeschlossen werden. Die Reise-Rücktrittkosten-Versicherung sind 
bei Buchung, jedoch spätestens bis 30 Tage vor Reiseantritt 
abzuschließen. Sie beginnt nach Zahlung der Versicherungsprämie 
mit dem vereinbarten Zeitpunkt und endet mit dem vereinbarten 
Zeitpunkt, spätestens jedoch mit Beendigung der versicherten Reise.  
§ 3 - Prämie 
1. Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem in der Versicherungs-
bestätigung angegebenen Zeitpunkt, frühestens nach der Zahlung 
der einmaligen Prämie.  

2. Lastschriftverfahren 
Ist die Einziehung der Prämie von einem Bank- oder 
Kreditkartenkonto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 
die Prämie am Abbuchungstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 
widerspricht. Konnte die Prämie ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers nicht eingezogen werden, ist die Zahlung 

auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer 
schriftlichen Zahlungsaufforderung von CareMed erfolgt. 

§ 4 - Geltungsbereich des Versicherungsschutzes 
1. Der Versicherungsschutz besteht für den vertraglich vereinbarten 

örtlichen Geltungsbereich der versicherten Reise. 
2. Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen 

Wohnorts der versicherten Person gelten nicht als Reisen. 
§ 5 - Gegenstand des Versicherungsschutzes und Umfang der 
Leistungspflicht 
Die HanseMerkur ist im Umfang von § 1 (Versicherte Person) und § 
6 (Schadenarten) sowie unter Berücksichtigung der Einschränkungen 
des § 7 (Einschränkungen des Versicherungsschutzes) 
leistungspflichtig, wenn während der Dauer des Versicherungs-
schutzes eines der nachstehend genannten versicherten Ereignisse 
eingetreten ist: 
1. Versicherungsschutz für versicherte Personen oder Risiko-

personen: 
a) Unerwartete schwere Erkrankung;  
b) Tod, schwerer Unfall, Schwangerschaft, Impfunverträglichkeit. 

Nicht versichert ist jedoch ein Impfversagen oder ein zu 
geringer Aufbau eines für das Reiseland vorgeschriebenen 
Antikörperwertes; 

c) Bruch von Prothesen.  
2. Versicherungsschutz für versicherte Personen: 

a) Verlust des Arbeitsplatzes mit anschließender gemeldeter 
Arbeitslosigkeit infolge einer unerwarteten betriebsbedingten 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber. 
Nicht versichert ist der Verlust von Aufträgen oder die Insolvenz 
bei Selbständigen; 

b) Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder einer Tätigkeit mit 
Mehraufwandsentschädigung (1-EUR-Job) aus der Arbeits-
losigkeit heraus, sofern die versicherte Person bei der 
Reisebuchung arbeitslos gemeldet war. Nicht versichert ist die 
Aufnahme von Praktika, betrieblichen Maßnahmen oder 
Schulungsmaßnahmen jeglicher Art sowie die Arbeitsaufnahme 
eines Schülers oder Studenten während oder nach der Schul- 
oder Studienzeit; 

c) Arbeitsplatzwechsel, vorausgesetzt, die versicherte Reise 
wurde vor Kenntnis des Arbeitsplatzwechsels gebucht und die 
versicherte Reisezeit fällt in die Probezeit der neuen beruflichen 
Tätigkeit, maximal jedoch in die ersten 6 Monate der neuen 
beruflichen Tätigkeit; 

d) Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen an einer 
Schule, Universität/Fachhochschule oder an einem College, die 
wiederholt werden müssen, um eine zeitliche Verlängerung des 
Schulbesuchs/Studiums zu vermeiden oder den Schul-
/Studienabschluss zu erreichen. Voraussetzung ist, dass die 
versicherte Reise vor dem Termin der nicht bestandenen 
Prüfung gebucht wurde und der Termin für die Wiederholungs-
prüfung unerwartet in die versicherte Reisezeit oder bis zu 14 
Tage nach Beendigung der Reise fällt; 

e) Nichtversetzung eines Schülers, wenn es sich um eine Schul- 
oder Klassenreise handelt; 

f) Erheblicher Schaden am Eigentum infolge von Feuer, Wasser-
rohrbruch, Elementarereignissen oder strafbaren Handlungen 
Dritter (z. B. Einbruchdiebstahl). Als erheblich gilt ein Schaden 
am Eigentum durch die vorgenannten Ereignisse, wenn die 
Schadenhöhe mindestens 2.500,- EUR beträgt; 

g) Unerwartete Einberufung der versicherten Person zum Grund-
wehrdienst, zu einer Wehrübung oder zum Zivildienst, sofern 
der Termin nicht verschoben werden kann und die Stornokosten 
nicht von einem Kostenträger übernommen werden. Nicht 
versichert ist die Versetzung oder Entsendung von Zeit- oder 
Berufssoldaten. 

3. Risikopersonen sind 
a) die Angehörigen einer versicherten Person; hierzu zählen: 

Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnlichen Lebens-
gemeinschaft, Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder, 
Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, 
Geschwister, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und 
Schwäger; 

b)Tante, Onkel, Neffe, Nichte, sofern das versicherte Ereignis 
„Tod“ eingetreten ist; 

§ 6 - Schadenarten 
Die HanseMerkur leistet, unter Abzug des vereinbarten 
Selbstbehaltes, eine Entschädigung bei den folgenden Schaden-
arten: 
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1. Bei Nichtantritt/Stornierung der Reise bzw. Nichtbenutzung/ 
Stornierung des Mietobjektes (ausgenommen Miet-PKW) für die 
von der versicherten Person vertraglich geschuldeten Storno-
kosten. Hierzu zählt auch das dem Reisevermittler von der 
versicherten Person geschuldete Vermittlungsentgelt, sofern 
dieses bereits zum Zeitpunkt der Buchung der Reise vertraglich 
vereinbart, geschuldet und in Rechnung gestellt wurde. Die 
Entschädigung ist je versicherter Peron auf 100,- EUR begrenzt. 

2. Der Versicherungsschutz endet mit Antritt der Reise.  
§ 7 - Allgemeine Einschränkungen des Versicherungsschutzes, 
Selbstbehalt, Verwirkungsgründe, Klagefrist, Verjährung 
1. Versicherungsschutz wird nicht gewährt für Schäden durch Krieg, 

Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, Streik, 
Kernenergie, Beschlagnahmung, Entziehung oder sonstige 
Eingriffe von hoher Hand. 

2. Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
für den Versicherungsnehmer bzw. für die versicherte Person der 
Versicherungsfall bei Abschluss der Versicherung voraussehbar 
war. 

3. Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person den 
Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat; 

4. Führt der Versicherungsnehmer/die versicherte Person den 
Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist die HanseMerkur 
berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

5. Die HanseMerkur ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die 
HanseMerkur arglistig über Umstände zu täuschen versucht, die 
für den Grund oder für die Höhe der Leistung von Bedeutung sind. 

6. Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in 3 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
welchem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch des 
Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person bei der 
HanseMerkur angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung der HanseMerkur 
dem Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Person in 
Textform zugeht. 

7. Nicht versichert sind 
a) Erkrankungen, die zum Zeitpunkt des Versicherungs-

abschlusses bekannt und in den letzten 6 Monaten vor 
Versicherungsabschluss behandelt worden sind. Kontroll-
untersuchungen sind davon ausgenommen; 

b) Krankheiten, die den Umständen nach als eine psychische 
Reaktion auf Terroranschläge, Flug- oder Busunglücke oder die 
Befürchtung von inneren Unruhen, Kriegsereignissen, 
Terroranschlägen, Elementarereignissen, Krankheiten oder 
Seuchen, jeweils im Zielgebiet, aufgetreten sind; 

c) Lockerung oder Verlust von Prothesen aller Art; 
d) nach einem Reiseabbruch entstehende zusätzliche 

Rückreisekosten oder Kosten für am Urlaubsort nicht genutzte 
Tage sowie entgangene Urlaubsfreuden; 

e) Terroranschläge oder -drohungen; 
f) Vermögensfolgeschäden. 

8. Wird der versicherte Schadenfall durch das versicherte Ereignis 
"unerwartet schwere Erkrankung" ausgelöst, beträgt der 
Selbstbehalt, sofern nichts anderes vereinbart, 20% des 
erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25,- EUR je 
versicherte Person. Der Selbstbehalt entfällt, sofern aufgrund der 
unerwartet schweren Erkrankung eine vollstationäre 
Krankenhausbehandlung erforderlich wurde. 

§ 8 - Allgemeine Obliegenheiten und Folgen von 
Obliegenheitsverletzungen 
1. Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist 

verpflichtet, bei Nichtantritt der Reise bzw. Nichtbenutzung des 
Mietobjektes eine unverzügliche Stornierung bei der 
Buchungsstelle vorzunehmen, um die Stornokosten möglichst 
niedrig zu halten; 

2. den Schaden der HanseMerkur unverzüglich, spätestens nach 
Abschluss der Reise, anzuzeigen  und den Eintritt eines 
versicherten Ereignisses durch die Vorlage von 
Versicherungsnachweis, Buchungsunterlagen und 
Stornokostenrechnung im Original nachzuweisen sowie  
a) im Krankheitsfall, bei schwerem Unfall, bei Schwangerschaft, 

bei Impfunverträglichkeit oder bei dem Bruch von Prothesen 
durch entsprechende aussagekräftige ärztliche 
Bescheinigungen mit Diagnosen, 

b) bei psychiatrischen Erkrankungen durch eine aussagekräftige 
ärztliche Bescheinigung eines Facharztes für Psychiatrie, 

c) im Todesfall durch Sterbeurkunden, 
d) bei erheblichen Schäden am Eigentum durch entsprechende 

Nachweise, 
e) bei Wiederholungsprüfungen durch entsprechende 

Bescheinigungen der 
Schule/Universität/Fachhochschule/College,  

f) bei einer betriebsbedingten Kündigung oder der 
Wiederaufnahme eines Arbeitsverhältnisses durch 
entsprechende Bescheinigungen des Arbeitgebers und der 
Bundesagentur für Arbeit, 

g) bei Einberufung zum Grundwehrdienst, zu einer Wehrübung 
oder zum Zivildienst durch entsprechende Bescheinigungen von 
staatlichen Stellen,  

h) bei der Nichtbenutzung/Stornierung von Mietobjekten durch 
Bestätigungen des Vermieters über die 
Nichtweitervermietbarkeit jeweils zum Stornierungs- oder 
Umbuchungszeitpunkt nachzuweisen; 

3. der HanseMerkur das Recht einzuräumen, die Frage der 
Reiseunfähigkeit aufgrund eines schweren Unfalles oder einer 
unerwartet schweren Erkrankung durch fachärztliche Gutachten 
überprüfen zu lassen. Auf Verlangen der HanseMerkur sind 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und fachärztliche Atteste 
einzureichen; 

4. der HanseMerkur jede zumutbare Untersuchung über Ursache 
und Höhe ihrer Leistungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche 
Auskunft zu erteilen, Originalbelege einzureichen, sowie bei 
Todesfällen die Sterbeurkunde einzureichen. 

5. Hat der Versicherungsnehmer/die versicherte Person aus Anlass 
des Versicherungsfalles, insbesondere in der Schadenanzeige 
vorsätzlich unwahre Angaben gemacht, ist die HanseMerkur nicht 
zur Leistung verpflichtet, auch wenn hierdurch der HanseMerkur 
ein Nachteil nicht entsteht. 

6. Verletzt der Versicherungsnehmer/die versicherte Person eine der 
vertraglich vereinbarten Obliegenheiten, so ist die HanseMerkur 
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer/die 
versicherte Person die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist die 
HanseMerkur berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers/der versicherten Person 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer/die versicherte Person. 

§ 9 - Auszahlung der Versicherungsleistung 
1. Liegt der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis der 

HanseMerkur vor und ist die Leistungspflicht der HanseMerkur 
dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so hat die 
Auszahlung der Entschädigung binnen 2 Wochen zu erfolgen. Der 
Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange die Prüfungen des 
Anspruches durch die HanseMerkur infolge eines Verschuldens 
der versicherten Person gehindert sind. 

2. Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als 
Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage 
der Sache mindestens zu zahlen ist. 

3. Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche 
Erhebungen oder ein strafrechtliches Verfahren gegen die 
versicherte Person eingeleitet worden, so kann die HanseMerkur 
bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren die 
Regulierung des Schadens aufschieben. 

4. Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden zum 
Kurs des Tages, an dem die Belege bei der HanseMerkur 
eingehen, in die zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik 
Deutschland gültige Währung umgerechnet. Als Kurs des Tages 
gilt für gehandelte Währungen der amtliche Devisenkurs 
Frankfurt/Main, für nicht gehandelte Währungen der Kurs gemäß 
„Währungen der Welt", Veröffentlichungen der Deutschen 
Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es sei 
denn, dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen 
Devisen nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs erworben 
wurden. 

§ 10 - Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen und 
Ansprüche gegen Dritte 
1. Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 

Dritten zu, geht dieser Anspruch auf die HanseMerkur über, soweit 
sie den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil 
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
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2. Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter Beachtung 
der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit 
nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.  

3. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht. 

4. Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem anderen 
Versicherungsvertrag beansprucht werden, geht der anderweitige 
Vertrag diesem Vertrag vor. Wird der Versicherungsfall zuerst der 
HanseMerkur gemeldet, tritt diese in Vorleistung.  

 
 

§ 11 - Aufrechnung 
Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person kann gegen 
Forderungen des Versicherers nur aufrechnen, soweit die Gegen-
forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
§ 12 - Willenserklärungen und Anzeigen  
Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer 
bedürfen der Textform (Brief, Fax, E-Mail, Elektronischer 
Datenträger, etc.).  
§ 13 - Anzuwendendes Recht, Vertragssprache, Geltung für 
versicherte Personen 
Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht 
entgegensteht. Vertragssprache ist Deutsch. Alle getroffenen 
Bestimmungen gelten sinngemäß für die versicherten Personen. 
 
Hinweis gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
Wir informieren Sie hiermit, dass im Vertrags- und Schadenfall die 
Daten gespeichert und ggf. an die in Frage kommenden Verbände 
der Versicherungswirtschaft und die betreffenden Rückversicherer 
zum gleichen Zweck übermittelt werden, soweit dies zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der vertraglichen Beziehungen 
erforderlich ist. Die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zur 
Datenübermittlung bleiben unberührt. Die Anschrift der jeweiligen 
Datenempfänger wird auf Wunsch mitgeteilt.

  

Kontakt 
 
CareMed Vertriebsbüro 
EUROPA, AFRIKA, ASIEN, OZEANIEN 
CareMed GmbH 
Oscar-Romero-Allee 15 
53113 Bonn 
Deutschland  
Tel: +49–(0)228–5554900  
Fax: +49–(0)228–55549075  
E-Mail: germany@caremed-travel.com 

CareMed Vertriebsbüro 
NORD- UND SÜDAMERIKA  
CareMed USA 
River Plaza, 9 West Broad Street 
Stamford, CT 06902-3788 
USA 
Tel: +1–203–3995155 
Fax: +1–203–3995596 
E-Mail: usa@caremed-travel.com 

 

 

 
 
 
Schadenbüro 
HanseMerkur Reiseversicherung AG 
Abt. RLK  
Siegfried-Wedells-Platz 1 
20354 Hamburg 
Deutschland 
 
Tel: +49-(0)40-4119-2300 
Fax: +49-(0)40-4119-3586 
E-Mail Versicherer: rlk-kv@hansemerkur.de  
 
 


